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#ST# Bundesbeschluss
betreffend

die Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Rech-
nungen der schweizerischen Bundesbahnen für das
Jahr 1922.

(Vom 21. Juni 1923.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht

1. des Berichtes der Generaldirektion der schweizerischen Bundes-
bahnen vom 10. April 1928,

2. des bezüglichen Berichtes und Antrages des Verwaltungs-
rates vom 4. Mai 1923 an den Bundesrat zuhanden der Bundes-
versammlung,

3. der Botschaft des Bundesrates vom 15. Mai 1923,

beschliesst:

I. Die Rechnungen des Jahres 1922 und die Bilanz auf 81. De-
zember 1922 der Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnen
werden genehmigt.

II. Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1922, ab-
schliessend mit einem Ausgabenüberschuss von Pranken 45,513,6 79.60,
wird genehmigt. Dieser Überschuss ist im Jahre 1928 dem Kriegs-
defizit im Konto der zu tilgenden Verwendungen der Bilanz beizu-
fügen, wodurch dasselbe den Betrag von Fr. 210,757,282. 53 erreicht.
Dieses Defizit ist durch die wiederkehrenden Einnahmenüberschüsse
bis zu seiner vollständigen Tilgung abzutragen.
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III. Die Geschäftsführung der Verwaltung der schweizerische!»
Bundesbahnen im Jahre 1922 wird genehmigt.

Also beschlossen vom Nationalrate,

Bern, den 6. Juni 1928.

Der Präsident: J. Jenny.
Der Protokollführer: F. T. Ernst.

Also beschlossen vom Ständerate,

Bern, den 21. Juni 1928.

Der Präsident: Böhi.
Der Protokollführer: Kaeslin.

Der schweizerische Bundesrat beschliesst:

Aufnahme des vorstehenden Bundesbeschlusses ins Bundesblatt.

Bern, den 21. Juni 1923.

Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,
Der Bundeskanzler:

Steiger.

Postulat des Nationalrates.

Das Eisenbahndepartement wird eingeladen, die Frage zu
prüfen, ob nicht die schweizerischen Bundesbahnen anzuhalten
seien, fui bessere Reinigung der Personenwagen, speziell der-
jenigen III. Klasse, zu sorgen.
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